
Höhe von 2,5 bis 2,5 m.
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Einzelzellen, zum Aufenthalt bei Tag und Nacht und die

Befch‘ziftigung der Gefangenen ermöglichend, follen eine Breite von nicht unter

2,3 bis '2,4 m, eine Länge von 3 ‚75 bis 4,0 m und eine Höhe von 3,0 m mit einem

Rauminhalt von 25 bis 30cbm erhalten.

Einzelne für befondere Arbeitszweige oder befondere Gefangenen beftimmten
Zellen können eine Breite von 3, eine Länge von 4 und eine Höhe von 3m, fomit

einen Rauminhalt von 36 cbm erhalten.
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Fig. 217. [ II. Obergefchofs.
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Zu Fig. 213 bis 216.

In den von der Commiflion des Vereins der deutfchen Strafanfialtsbeamten

nufgeflcllten vGrundfiitzen für die

enthalt bei Tag und Nacht vorau

Abmcffungen 2,2 m Breite, 3,3 m Länge und 3,0 m Höhe gefordert;

künftlichc Lüftung nothwendig,

werden Zweifel ilnriiber,

nicht auszufchlief<cn fein.

Erbauung von Zellen-Gefängniffem werden, Auf—

sgefetzt, 25 cbm Rauminhalt, und zwar als paffende

alsdann fei keine

auch kein Abzugsrohr über dem Abort.
Mb Letzteres thntfiichlich zutrifft, \\"ird wohl erft durch die Erfahrung nachzuweifen fein; bis dahin

ob auf folchem Wege eine ausreichende Lüftung der Haftzellen zu erzielen fei,


